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Exkurs: Begriff der politischen Werbung

 Redaktionelle politische Berichterstattung
• Redaktionelle Verantwortung
• Keine Einflussnahme durch Dritte
• Z.B. Wahlberichterstattung
• Unterfall: Besetzung von sog. politischen Formaten (Teilnahme politischer Akteure an 

redaktionellem Format), z.B. TV-Duelle

 Politische Werbung
• Verbreitung fremder Inhalte ohne inhaltliche Einflussnahme
• § 8 Abs. 9 MStV: „Werbung politischer Art“
• Politische Anzeigen
• Unterfall: Wahlkampfinhalte politischer Parteien („Wahlwerbung“/“Wahlkampfwerbung“)
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Wann ist Werbung politisch?

Imagewerbung mit ernsthaften 
gesellschaftspolitischen Themen

4



3

5Webinar,  19. Mai 2026 Institut für Europäisches Medienrecht e.V. |  www.emr-sb.de

TTPW-VO: Regelungsgegenstand

 1. ErwG.:Politische Werbung hat viele Facetten, darunter bezahlte 
Inhalte, gesponserte Suchergebnisse, bezahlte gezielte 
Botschaften, Werbung in Ranglisten, Bewerbung von Produkten 
oder Personen in Inhalten von Produktplatzierungen, Influencer 
und andere Darstellungen.
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TTPW-VO: Def. Politische Werbung

Art. 3 Nr. 2: 
 Ausarbeitung, Platzierung, Förderung, Veröffentlichung, Zustellung oder Verbreitung 

einer Botschaft mithilfe eines beliebigen Mittels, die in der Regel gegen Entgelt oder im 
Rahmen (partei- oder verbands-)interner Tätigkeiten oder als Teil einer politischen 
Werbekampagne erfolgt und
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TTPW-VO: Def. Politische Werbung

Art. 3 Nr. 2: 
 Ausarbeitung, Platzierung, Förderung, Veröffentlichung, Zustellung oder Verbreitung 

einer Botschaft mithilfe eines beliebigen Mittels, die in der Regel gegen Entgelt oder im 
Rahmen (partei- oder verbands-)interner Tätigkeiten oder als Teil einer politischen 
Werbekampagne erfolgt und
• a) durch einen politischen Akteur oder in seinem Namen erfolgt, oder 
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TTPW-VO: Politischer Akteur

Art. 3 Nr. 4:
 politische Parteien
 Amtsinhaber auf unions-, nationaler, regionaler oder lokaler Ebene
 Kandidaten für ein Wahlamt bzw. Inhaber eines Wahlamtes
 Mitglieder bestimmter Unionsorgane
 AUCH: Organisationen für politische Kampagnen mit oder ohne Rechtspersönlichkeit, 

die ausschließlich zu dem Zweck gegründet wurden, das Ergebnis einer Wahl oder eines 
Referendums zu beeinflussen

 UND: jede Person, die eine der o.g. Personen/Organisation vertritt oder in deren 
Namen handelt und deren politische Ziele fördert
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TTPW-VO: Def. Politische Werbung

Art. 3 Nr. 2: 
 Ausarbeitung, Platzierung, Förderung, Veröffentlichung, Zustellung oder Verbreitung 

einer Botschaft mithilfe eines beliebigen Mittels, die in der Regel gegen Entgelt oder im 
Rahmen (partei- oder verbands-)interner Tätigkeiten oder als Teil einer politischen 
Werbekampagne erfolgt und
• a) durch einen politischen Akteur oder in seinem Namen erfolgt, oder
• b) geeignet und darauf ausgerichtet ist, das Ergebnis einer Wahl/Referendums, 

Abstimmungsverhalten oder einen Rechtsetzungs- oder Regulierungsprozess zu beeinflussen
und Folgendes nicht einschließt (Bereichsausnahmen)

– i) Mitteilungen aus amtlichen Quellen der EU/MS, soweit sich diese ausschließlich auf die 
Organisation und Modalitäten der Teilnahme an Wahlen oder Referenden beziehen, 

– ii) Öffentlichkeitsarbeit der Behörden der EU/MS; sowie
– iii) die Vorstellung der Kandidaten im öffentlichen Raum, soweit gesetzlich vorgesehen 

und unentgeltlich unter Wahrung der Gleichbehandlung der Kandidaten erfolgt
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TTPW-VO: Def. Politische Werbung

Art. 3 Nr. 2: 
 Ausarbeitung, Platzierung, Förderung, Veröffentlichung, Zustellung oder Verbreitung 

einer Botschaft mithilfe eines beliebigen Mittels, die in der Regel gegen Entgelt oder im 
Rahmen (partei- oder verbands-)interner Tätigkeiten oder als Teil einer politischen 
Werbekampagne erfolgt und
• b) geeignet und darauf ausgerichtet ist, das Ergebnis einer Wahl/Referendums, 

Abstimmungsverhalten oder einen Rechtsetzungs- oder Regulierungsprozess zu beeinflussen 
und Folgendes nicht einschließt (Bereichsausnahmen)

– iii) die Vorstellung der Kandidaten im öffentlichen Raum, soweit gesetzlich vorgesehen 
und unentgeltlich unter Wahrung der Gleichbehandlung der Kandidaten erfolgt 
(Chancengleichheit)

Bsp. 25 LL: Die objektive Präsentation von Kandidaten im öffentlichen Raum (z. B. auf 
Reklametafeln) oder in den Medien (z. B. im Fernsehen durch Zuweisung von Sendezeit für 
diese objektive Präsentation), unentgeltlich, unter Wahrung der Gleichbehandlung und im 
Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen = keine politische Werbung
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TTPW-VO: Politische Werbung (weitere 
Ausnahmen)

Art. 1 Abs. 2: 
 politische Meinungen und andere redaktionelle Inhalte, die redaktioneller 

Verantwortung geäußert werden, wenn für ihre Ausarbeitung, Platzierung, Förderung, 
Veröffentlichung, Zustellung oder Verbreitung oder im Zusammenhang damit keine 
konkrete Zahlung oder sonstige Vergütung durch Dritte geleistet wird
• vgl. Begriff der Themenplatzierung,§8 Abs. 7 MStV

Art. 1 Abs. 3: 
 politische Meinungen, die als Privatperson geäußert werden:

• ErwG 30: als Ausdruck der Meinungsäußerungsfreiheit -> Selbsteinstufung unter 
Einbeziehung „kontextbezogener Aspekte“, z.B. Äußerungen im Namen einer Organisation, 
Eigenwerbung im Rahmen einer Kandidatur oder Wahlkampagne sowie Stellungnahmen von 
Personen, die sich generell aktiv für politische oder gesellschaftliche Veränderungen 
engagieren

Bsp. 12 LL: Politische Ansichten, die eine Privatperson in privater Verantwortung auf ihrem 
persönlichen Blog oder in ihren Social-Media-Konten veröffentlicht, stellen keine politische 
Werbung dar.
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TTPW-VO: Identifizierung polit. Werbung

Sponsor = Person/Einrichtung, 
in deren Namen eine politische 
Anzeige ausgearbeitet, 
platziert, gefördert, 
veröffentlicht, zugestellt oder 
verbreitet wird, z. B. ein 
einzelner Kandidat bei einer 
Wahl oder eine politische 
Partei, und die idR auch ein 
Entgelt leistet.
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Was die TTPW-VO nicht regelt

 Welche Informationen in politischen Anzeigen zulässig sind
 Durchführung und Finanzierung politischer Kampagnen
 Allg. Verbote oder Beschränkungen politischer Werbung
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Was die TTPW-VO regelt

Anbieter politischer 
Werbedienstleistungen

- allg. Diskriminierungsverbot
- Einschränkungen vor Wahlen oder Referenden
- Transparenz- und Sorgfaltspflichten

Herausgeber politischer 
Werbung

Zusätzlich zu o.g.:
- Kennzeichnungs- und Transparenzpflichten
- Transparenzbekanntmachung
- Europ. Archiv für politische Anzeigen
- Berichterstattung
- Hinweispflichten
- Besonderheiten beim Targeting
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TTPW-VO: Def. Anbieter politischer 
Werbedienstleistungen 

Art. 3 Nr. 5:
 Polit. Werbedienstleistung = Dienstleistung, die aus politischer Werbung besteht

• AusN: Online-„Vermittlungsdienst“ iSd Art. 3 lit. g DSA, der ohne Gegenleistung für die 
Ausarbeitung, Platzierung, Förderung, Veröffentlichung, Zustellung oder Verbreitung der 
betreffenden Botschaft erbracht wird

• Art. 3 Nr. 1: Dienstleistung = jede idR gg Entgelt erbrachte selbständige wirtschaftliche 
Tätigkeit iSv Art. 57 AEUV (wirtschaftl. Gegenleistung)

Art. 3 Nr. 6:
 Anbieter = natürliche oder juristische Person, die politische Werbedienstleistungen 

erbringt
• AusN: reine Nebendienstleistungen (Grafik-Design, Bildmaterial,...)

Bsp. Ausarbeitung: Texter, Designagenturen, Beratungsfirmen,…
Veröffentlichung: Rundfunk, Reklametafeln, Websites, Videoportale, Influencer,… 
Zustellung oder Verbreitung: Anbieter von Werbetechnologien, Medienberatungsfirmen, Datenvermittler,…
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TTPW-VO: Def. Herausgeber politischer 
Werbung

Art. 3 Nr. 13:
 Untergruppe der Anbieter politischer Werbedienstleistungen, die 

politische Werbung über ein beliebiges Medium veröffentlichen, zustellen 
oder verbreiten

 idR am Ende der Kette von Diensteanbietern, indem sie 
• Werbung ausstrahlen, 
• über eine Schnittstelle zugänglich machen oder 
• der Öffentlichkeit auf anderem Wege zur Verfügung stellen

Bsp. Anbieter von Werbetechnologien (Werbebörsen, -plattformen) als Vermittler zwischen dem Sponsor und 
der öffentlich zugänglichen Schnittstelle (Herausgeber)
ErwG 67: Anbieter von Werbetechnologien gelten zusammen mit der öffentlich zugänglichen Schnittstelle 
(z. B. eine Website, auf der die Anzeige letztlich veröffentlicht wird) als Herausgeber politischer Werbung
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TTPW-VO: Pflichten für Anbieter 
poltischer Werbedienstleistungen

 Art. 5 Abs. 1: Allg. Diskriminierungsverbot
 Art. 5 Abs. 2: Einschränkungen vor Wahlen oder Referenden:

• Verbot der Erbringung dieser Dienstleistungen für Sponsoren aus Drittstaaten drei Monate 
vor einer Wahl oder einem Referendum, das in Zusammenhang mit dieser Wahl oder 
Referendum steht
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TTPW-VO: Pflichten für Anbieter 
poltischer Werbedienstleistungen

 Art. 5 Abs. 1: Allg. Diskriminierungsverbot
 Art. 5 Abs. 2: Einschränkungen vor Wahlen oder Referenden 
 Art. 6 ff: Transparenz- und Sorgfaltpflichten

• Identifikation politischer Anzeigen und Führen von Aufzeichnungen:
– Art. 7: Erklärung von Sponsoren einholen, dass politische Werbung (+)
– Art. 9: Führung von Aufzeichnung bzgl. Informationen, die bei Dienstleistungserbringung 

gesammelt werden:
– politische Anzeige/Werbekampagne, mit der Dienstleistung in Zusammenhang steht, 
– konkret erbrachte Dienstleistung(en),
– hierfür in Rechnung gestellte Beträge/sonstigen Leistungen und woher diese stammen
– Identität und Kontakt des Sponsors, sowie ggf. Angaben zu 

Wahl/Referendum/Prozess, mit der Anzeige in Zusammenhang steht
– Art. 10: Information an den Herausgeber politischer Werbung übermitteln
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TTPW-VO: Pflichten für Anbieter 
poltischer Werbedienstleistungen

 Art. 5 Abs. 1: Allg. Diskriminierungsverbot
 Art. 5 Abs. 2: Einschränkungen vor Wahlen oder Referenden
 Art. 6 ff: Transparenz- und Sorgfaltpflichten
 Art. 16: Übermittlung von Informationen an zuständige Behörde 

nach Ersuchen
• Kontaktstelle erforderlich, bei KMU kann dies externe nat. Person sein

 Art. 17: Übermittlung von Informationen an andere Einrichtungen
• „interessierte“ Einrichtungen, z.B. NGOs, Journalisten, Wahlbeobachter
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TTPW-VO: Bes. Pflichten für Herausgeber 
politischer Werbung

 Art. 11: Bes. Kennzeichnungs- und Transparenzpflichten:
• Klares Labelling als politische Anzeige + zusätzliche Informationen, insbes. zur Identität des 

Sponsors, zur zugehörigen politischen Kampagne sowie zum Einsatz von Targeting- oder 
Ausspielungsverfahren

• „Transparenzbekanntmachung“ iSd Art. 12 oder Hinweis, wo diese Informationen abgerufen 
werden können, u.a. 

– Identität des Sponsors bzw. der Person, die für die Anzeige eine Vergütung zahlt (inkl. 
Anschrift und Kontaktdaten)

– Verbreitungszeitraum der Anzeige
– Information über Leistungen und genauen Beträge, die Anbieter und Herausgeber der 

Werbedienstleistung erhalten haben
– wiederum Angaben zur Wahl/Abstimmung, mit der die Anzeige in Verbindung steht
– Links zu offiziellen Informationen über die betreffende Wahl
– Ggf. eine Erklärung, dass die Anzeige Targeting- oder Anzeigenschaltungsverfahren 

unterzogen wurde, und
– – sofern technisch machbar – Informationen über die Reichweite der politischen Anzeige

WAS ?
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TTPW-VO: Bes. Pflichten für Herausgeber 
politischer Werbung

 Art. 11: Bes. Kennzeichnungs- und Transparenzpflichten:
• Klare Kennzeichung als politische Anzeige + zusätzliche Informationen, 
• „Transparenzbekanntmachung“ iSd Art. 12 oder Hinweis, wo diese Transparenzinformationen 

abgerufen werden können 

WAS ?

WIE ? Kennzeichnung muss “dem jeweiligen Medium Rechnung tragen” (Art. 11 Abs. 3)

Visuelle Hinweise • gut lesbar: geeignete Schriftgröße, ausreichend Kontrast und klare 
Abstände

• Weblinks, QR-Codes oder ähnliche technische Lösungen müssen 
direkt zur Transparenzinformation führen

• QR-Codes müssen ausreichend groß und kontrastreich sein
Audio-
Kennzeichnung

• klare und deutliche Aussprache + „förmlich“
• frei von Hintergrundgeräuschen und -klängen Durchführungs

-VO 
2025/1410
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TTPW-VO: Pflichten für Herausgeber 
politischer Werbung 
Format der Kennzeichnungen und Transparenzbekanntmachungen

Nr. 2 des Anhang I der DurchführungsVO: besondere Anforderungen für audiovisuelle 
Mediendienste iSd AVMD-RL (Fernsehen) sowie für lineare und nichtlineare Hörfunkdienste 
Visuelle 
Kennzeichnungen

• Anzeige über gesamte Dauer der politischen Anzeige
• AusN: Erklärung über die politische Anzeige mit Namen des 

Sponsors und der Weblink zur Transparenzbekanntmachung
• Klare Hervorhebung und eindeutige Sichtbarkeit für die 

gesamte Dauer der politischen Anzeige, und
• am Anfang oder am Ende der politischen Anzeige sind auf dem 

gesamten Bildschirm für mindestens 3 Sekunden lang die 
sonstigen Pflichtkennzeichnungen zu sehen 

• Muster in Anhang II
Audiokennzeichnungen • Platzierung zu Beginn oder am Ende der politischen Anzeige

Anhang I der DurchführungsVO: Format der Kennzeichnungen und 
Transparenzbekanntmachungen
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TTPW-VO: Pflichten für Herausgeber 
politischer Werbung 
Muster visuelle Kennzeichnungen
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TTPW-VO: Pflichten für Herausgeber 
politischer Werbung 
Visuelle Kennzeichnungen
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TTPW-VO: Pflichten für Herausgeber 
politischer Werbung 
Muster für Audio-Kennzeichnungen

NEU: Individuelle 
Kennzeichnung
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TTPW-VO: Pflichten für Herausgeber 
politischer Werbung 
Muster für Transparenzbekanntmachungen
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TTPW-VO: Pflichten für Herausgeber 
politischer Werbung 
Muster für Transparenzbekanntmachungen
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TTPW-VO: Pflichten für Herausgeber 
politischer Werbung 
Muster für Transparenzbekanntmachungen

 Wenn Transparenzbekanntmachung nicht in Kennzeichnung 
enthalten, muss sie online zur Verfügung gestellt werden

 Leicht zugänglich
 Anforderungen an Schrift:

• Schriftart serifenlos, 
• mind. Schriftgröße 12,
• Zeilenabstand 1,5

 Anforderungen an Kontrastverhältnis
 Flexibles Layout zur Darstellungsoptimierung, Möglichkeit der 

Vergrößerung auf 200%
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TTPW-VO: Pflichten für Herausgeber 
politischer Werbung
 Art. 13: Europäisches Archiv für politische Online-Anzeigen

• Einstellung jeder politischen Anzeige und der Transparenzbekanntmachung binnen 72 Stunden 
nach Veröffentlichung

• AusN: VLOPSEs stellen in Archiv gem. Art. 39 DSA ein, welches über TTPW-VO-Archiv 
zugänglich

 Art. 14: Regelmäßige Berichterstattung
• Über erbrachte polit. Werbedienstleistungen in Jahresabschlüssen aggregiert nach Kampagne 

 Art. 15: Hinweis auf möglicherweise unzulässige politische Anzeigen
• Einrichtung Meldeverfahren
• Erleichterung der Übermittlung begründeter Meldungen mit folgenden Elementen: 

✓ eine begründete Erklärung der Gründe, warum Anzeige der TTPW-VO nicht genügt 
✓ Angaben, die die Identifizierung der politischen Anzeige ermöglichen 
✓ den Namen und die E-Mail-Adresse der meldenden juristischen bzw. natürlichen Person

• 48-Std. Bearbeitungsfristen in kritischen Zeiten, z.B. 1 Monat vor Wahlen oder Referenden (AusN KMUs)
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TTPW-VO: Pflichten beim Targeting- und 
Anzeigenschaltungsverfahren 
(Online-Werbung)

30
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TTPW-VO: Pflichten beim Targeting- und 
Anzeigenschaltungsverfahren 
(Online-Werbung)

Kapitel III: Pflichten des Verantwortlichen
 “Verantwortlicher” iSd DatenschutzR
 Nur Internet
 Art. 18: Zulässigkeit

• Direkterhebungspflicht personenbezogener Daten
• Ausdrückliche und gesonderte Einwilligung für die Zwecke politischer Werbung 
• Verbot Profiling-basierter Werbung unter Verwendung besonderer Kategorien personen-

bezogener Daten (vgl. Art. 26 Abs. 3 DSA)
• DS-GVO-Ausnahmen vom grundsätzlichen Verbot des Profilings unter Verwendung besonderer 

Kategorien personenbezogener Daten ausgeschlossen
• Abs. 2: Verbot von Targeting- bzw. Anzeigenschaltungsverfahren:

– Soweit Daten von Personen verarbeitet werden, bei denen „der Verantwortliche mit 
hinreichender Sicherheit davon ausgehen kann, dass sie das in den nationalen Vorschriften 
festgelegte Wahlalter frühestens in einem Jahr“ erreichen -> Umsetzung??? Beweislast? 

• Pflicht zur Sicherstellung gleichwertiger Nutzung des Dienstes ohne politische Werbung

Kapitel II: alle Werbedienstleistungen 
<-> Kapitel III: politische Werbung 
insgesamt (auch unentgeltliche)
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TTPW-VO: Pflichten beim Targeting- und 
Anzeigenschaltungsverfahren 
(Online-Werbung)

Kapitel III: Pflichten des Verantwortlichen
 Art. 18: Zulässigkeit
 Art. 19: weitere Anforderungen

• Festlegung interner Politik für 7 Jahre, die Verfahren darlegt
• Protokolle über Einsatz der Verfahren
• Transparenzhinweis: über politische Werbung + Informationen zur Nachvollziehbarkeit der 

Logik und wichtigsten Parameter der eingesetzen Verfahren (u.a. Offenlegung Zielgruppe, 
Targeting-Kriterien, Kategorien personenbezogener Daten, KI-Einsatz, Zeitraum der Anzeige)

• Risikoberwertung zu Grundrechten
• Hinweis zu Betroffenenrechten nach DS-GVO
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TTPW-VO: Zusammenspiel der Akteure

• Erklärungspflicht bzgl. 
Identifizierung als politische
Werbedienstleistung

• Vorlage von erforderlichen
Informationen für
• Aufzeichungen (Art. 9),
• Kennzeichnungs- und 

Transparenzanforderungen
(Art. 11)

• Transparenzbekanntmachung
(Art. 12)

Sponsoren politischer 
Werbung, z.B. Kandidat 
oder politische Partei

• u.a. Transparenz- und 
Sorgfaltspflichten (Art. 6 ff)

Anbieter politischer 
Werbedienstleistungen, 

z.B. Werbeagentur
• Allg. Pflichten für Anbieter
• Kennzeichnungs- und 

Transparenzanforderungen (Art. 
11)

• Transparenzbekanntmachung
(Art. 12)

• Archiv-Eintrag (Art. 13)
• Berichterstattung (Art. 14)
• Meldeverfahren (Art. 15)
• Zusätzl. Vorschriften über

Targeting und 
Anzeigenschaltung (Art. 18ff)

Herausgeber politischer 
Werbung, z.B. 

Hörfunkanbieter

Übermittlung von 
Informationen

Übermittlung von 
Informationen
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TTPW-VO: Die Frage der Durchsetzung: 
Wer beaufsichtigt was?

 Entwurf eines Gesetzes zur Durchführung TTPW-VO 
(Politische-Werbung-Transparenz-Gesetz [PWTG]) 

BfDI • Überwachung der Anwendung der Targetinganforderungen gemäß Art. 18 und 19 
innerhalb ihres Zuständigkeitsbereichs nach § 9 Abs. 1 BDSG

• Überwachung der Anwendung von Art. 20 TTPW-VO (Übermittlung von Informationen 
im Zusammenhang mit Targeting und Anzeigenschaltung an andere Interessenten), 
soweit innerhalb ihres Zuständigkeitsbereichs nach § 9 Abs. 1 BDSG

DSC • Überwachung, Anwendung und Durchsetzung der Einhaltung der Pflichten nach Art. 7-
10, 13-17 und 21; 

• Verbote nach Art. 5 durch Diensteanbieter; 
• Kontaktstelle auf Unionsebene
• Beschwerdestelle

Daneben:
LfDIs: innerhalb ihres Zuständigkeitsbereich (§ 40 BDSG) für Targeting von nicht-öff Stellen
LMAs: inhaltliche Prüfung, ob politische Anzeige im Einklang der TTPW-VO und MedienR 
steht; Art. 11 und 12 TTPW-VO = Medienregulierung, Herausgeber publizistisch tätig
DSC: Pflichten unter DSA

34
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Status Quo

Herausfor-
derungen

Def. 
Politische 
Werbung

Aufsicht und 
Durchsetzung

Online-ArchivDSA – TTPW-
VO – KI-VO

Influencer
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Herausforderungen auf nationaler Ebene

 Klarheit schaffen über
• Unterschiede Werbung politischer Art nach WerbeS und politischer Werbung nach TTPW-VO
• Zusammenspiel unterschiedlicher Rechtsakte auf nationaler Ebene
• Wer ist wann (Mit-)Herausgeber? Welche Pflichten treffen diesen genau und wann?

 Notwendigkeit zu synchronisieren
• Aufsichtsstruktur: Ist Aufsicht über Verpflichtungen der Presse und anderer Medien nicht eher 

Medienrecht und Ländersache? 
• Was bedeutet Vielzahl von Aufsichtsbehörden in Praxis?

36
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TTPW-VO: Gesetzesmaterialien

 Verordnung (EU) 2024/900 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. März 2024 über die 
Transparenz und das Targeting politischer Werbung

 Durchführungsverordnung (EU) 2025/1410 der Kommission vom 9. Juli 2025 über das Format, das Muster 
und die technischen Spezifikationen der Kennzeichnungen und Transparenzbekanntmachungen politischer 
Anzeigen gemäß den Artikeln 11 und 12 der Verordnung (EU) 2024/900

 Durchführungsverordnung (EU) 2026/818 der Kommission vom 9. April 2026 zur Festlegung der Modalitäten 
für die Bereitstellung einer gemeinsamen Datenstruktur, standardisierter Metadaten, einer standardisierten 
Authentifizierung und einer gemeinsamen Anwendungsprogrammierschnittstelle für das europäische Archiv 
für politische Online-Anzeigen gemäß der Verordnung (EU) 2024/900

 Leitlinien zur Unterstützung der Durchführung der Verordnung (EU) 2024/900 über die Transparenz und das 
Targeting politischer Werbung

 Entwurf eines Politische-Werbung-Transparenz-Gesetz
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